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Das Urteil des Obersten Gerichts vom 19. Juni 1956 
— 1 Zz 53/56 —J) hat zu einer umfangreichen Diskussion 
über die rechtliche Stellung des nichtehelichen Kindes 
geführt, ohne daß eine volle Übereinstimmung der 
Meinungen erreicht wurde1 2).

Der Grund für die Zweifelhaftigkeit der bisher vor
geschlagenen Lösungen scheint mir in einer unzu-, 
reichenden Auseinandersetzung mit den einschlägigen 
Verfassungssätzen zu liegen. Die Sätze der Verfassung 
sind politische Leitsätze, die sich auf die Einrichtungen 
des gesellschaftlichen Lebens in der DDR beziehen. 
Sie sind kraft ausdrücklicher Verfassungsbestimmung 
(Art. 144 Abs. 1) auch ohne Vermittlung eines weite
ren Aktes spezieller Gesetzgebung geltendes Recht. Sie 
haben aber im einzelnen verschiedene Bedeutung.

Art. 33 der Verfassung hebt die rechtliche Benach
teiligung des nichtehelichen Kindes auf. Das ist — wie 
Art. 33 selbst zum Ausdruck bringt — ein Satz des po
sitiven Rechts. Die Verfassungsbestimmung begründet 
jedoch keine völlige Gleichstellung des nichtehelichen 
mit dem ehelichen Kind. Dem nichtehelichen Kind 
werden keine Rechtsvorteile gewährt, etwa durch Ein
führung neuer, nicht schon im übernommenen Recht 
enthaltener Rechtsinstitutionen. Das nichteheliche 
Kind erlangt daher durch Art. 33 keine erbrechtlichen 
Ansprüche gegen den Erzeuger und dessen Verwandte. 
Die durch Art. 33 gebotene Beseitigung der Rechtsnach
teile kann — ohne Hinzutreten eines speziellen Aktes 
der Gesetzgebung — nur im Hinblick auf den im über
nommenen Recht als Rechtsinstitution bereits enthalte
nen Unterhaltsanspruch wirksam werden.

Nun zählt Art. 33 der Verfassung zu den Grund
rechten. Diese dürfen, wie sich aus Art. 49 der Ver
fassung ergibt, auch bei ihrer Ausgestaltung durch 
Akte spezieller Gesetzgebung nicht völlig außer Kraft 
gesetzt werden. Das wirkt auch auf die Rechtsprechung 
zurück. Das übernommene Recht kann nicht so aus
gelegt werden, daß das Grundrecht nicht wirksam 
wird. Anderenfalls würde die unveränderte Anwen
dung des übernommenen Rechts alle Garantien zu
nichte machen können, welche die Verfassung den 
Bürgern gewährleistet. Daraus folgt zunächst, daß die 
Aufhebung von Bestimmungen des übernommenen 
Rechts, welche den Verfassungssätzen entgegenstehen, 
völlig unabdingbar ist.

In welcher Weise der Inhalt der Verfassungssätze 
auf die nicht aufgehobenen Sätze des übernommenen 
Rechts einwirkt, ergibt sich aus Art. 144 Abs. 1 Satz 3 
der Verfassung. Danach ist der gesellschaftliche Inhalt 
der Verfassungssätze hierfür Auslegungsregel. In kei
ner Weise ist aber damit bestimmt, daß die Sätze des 
nicht aufgehobenen übernommenen Rechts unmittelbar 
auf den den Verfassungssätzen zugrunde liegenden ge
sellschaftlichen Inhalt anzuwenden sind. Einen solchen 
Schematismus vermeidet die Verfassung. Sie gebietet 
jedoch die Auslegung der Sätze des übernommenen 
Rechts im Sinne der Verfassung. Daraus folgen zwei 
Auslegungsmethoden, nämlich die Auslegung nach dem 
gesellschaftlichen Inhalt und zum anderen die Aus
legung nach Analogieprinzipien. Das bedeutet — anders 
ausgedrückt — das Gebot der Auslegung nach maxi
malen und nach minimalen denkgesetzlichen Regeln. 
Welche dieser Regeln der Richter anzuwenden hat, 
hängt nur davon ab, welche Auslegungsmethode zur 
Schaffung neuer Rechtsinstitutionen führen und 
welche sich lediglich im Rahmen der bestehenden 
Rechtsinstitutionen bewegen würde, wobei der Ausbau 
einzelner Seiten der letzteren nach Analogiegrund
sätzen durchaus zulässig ist. Der Richter ist daher ver
pflichtet, die Sätze des übernommenen Rechts gemäß 
den der Verfassung zugrunde liegenden gesellschaft
lichen Anschauungen mindestens nach den Regeln der

1) NJ-Rechtsprechungsbeilage 1956 Nr. 4 S. 50.
2) vgl. Nathan, Der Unterhaltsanspruch des nichtehelichen 

Kindes, NJ 1957 S. 170 ff.; Einige Fragen des Unterhaltsrechts
des nichtehelichen Kindes (Bericht über eine Sitzung des 
Instituts für Zivilrecht der Deutschen Akademie für Staats
und Rechtswissenschaft), NJ 1957 S. 235 ff.

Analogie einschränkend oder erweiternd auszulegen. 
Das OG scheint das Analogiegebot der Verfassung zu 
übersehen.

Wenn es richtig ist, daß Art. 144 Abs. 1 Satz 3 der 
Verfassung als Minimalforderung ein Analogiegebot 
enthält, so ist es ausgeschlossen, die Verfassungssätze 
vom Inhalt des übernommenen positiven Rechts her 
zu interpretieren. Das würde dem Analogiegebot der 
Verfassung direkt widersprechen und den in den Ver
fassungssätzen zum Ausdruck kommenden gesellschaft
lichen Fortschritt unwirksam machen. Die Frage ist 
vielmehr, welche Prinzipien den Verfassungssätzen zu
grunde liegen und wie die Sätze des übernommenen 
Rechts mit ihnen in Einklang zu bringen sind.

Art. 33 der Verfassung beruht darauf, daß die bluts
mäßige Abstammung des nichtehelichen Kindes von 
seinen Eltern anerkannt wird. N a t h a n 3 )  ist darin 
zuzustimmen, daß das bürgerliche Recht dem Begriff 
der Verwandschaft die blutsmäßige Abstammung zu
grunde legt. Gerade hierin liegt ein Fortschritt der 
bürgerlichen Rechtsauffassung gegenüber älteren 
Rechtsansichten, die komplizierte und unnatürliche 
Systeme der rechtlichen Verwandtschaft enthielten. Es 
besteht mithin insoweit Übereinstimmung in der. ge
sellschaftlichen Grundlage der in der Verfassung und 
im bürgerlichen Recht enthaltenen Rechtsansichten. 
Das ist aber nur die eine Seite der Sache. Das bürger
liche Recht führt diese Grundanschauung nicht konse
quent durch. Es räumt dem Bestehen oder Nicht
bestehen der Ehe entscheidende Bedeutung im Hin
blick auf den Begriff der Verwandtschaft und die sich 
daraus ergebenden Wirkungen ein. Das Bestehen der 
Ehe führt bei ehelicher Geburt zur Vermutung der 
ehelichen Erzeugung. Das Fehlen der Ehe verlangt den 
Nachweis der Erzeugung nach den geltenden Rechts
regeln und löst nach bürgerlichem Recht die Fiktion 
der Nichtverwandtschaft mit dem Erzeuger trotz fest
gestellter blutsmäßiger Abstammung aus (§ 1589 Abs. 2 
BGB).

Diese Fiktion ist dem nichtehelich geborenen Kind 
nachteilig. Mit Recht erblickt daher Nathan in ihr die 
Grundlage für die Schlechterstellung des nichtehelichen 
Kindes. § 1589 Abs. 2 BGB ist jedoch durch Art. 33 der 
Verfassung aufgehoben. Übrig geblieben ist die Be
stimmung des § 1589 Abs. 1 BGB. Wenn sie auf das 
riichteheliche Kind unmittelbar anzuwenden wäre, was 
ihr Wortlaut nicht ausschließt, so wäre das nicht
eheliche Kind mit seinem Erzeuger und dessen Aszen
denten verwandt,

Art. 33 der Verfassung setzt an die Stelle des bis
herigen Nichtehelichenrechts aber nicht einfach das 
Ehelichenrecht. Er hebt nur zugunsten des nichtehe
lichen Kindes .und seiner Eltern die diesen nachteiligen 
Bestimmungen des bürgerlichen Nichtehelichenrechts 
auf. Daraus ergibt sich unmittelbar zunächst nur die 
Anerkennung der Verwandtschaft des nichtehelichen 
Kindes mit beiden Elternteilen. Es folgt daraus aber 
noch nicht, daß alle auf die Verwandtschaft sich grün
denden Rechtsbeziehungen auf das nichteheliche Kind 
und beide Elternteile auszudehnen sind. Das könnte 
nur in Betracht kommen; wenn dadurch nicht zugleich 
Vorteile begründet werden würden, die im über
nommenen Recht nicht enthalten sind; denn hierfür 
wäre ein Akt spezieller Gesetzgebung erforderlich. Das 
trifft für die Wechselseitigkeit familienrechtlicher 
Unterhaltspflichten und für die Begründung erbrecht
licher Beziehungen zu.

Die Schlechterstellung des nichtehelichen Kindes im 
Verhältnis zum Erzeuger findet in der im wesentlichen 
schuldrechtlichen Verpflichtung des Erzeugers zur 
Unterhaltsgewährung durch Geldrentenzahlung ihren 
Ausdruck; dieser Verpflichtung des Erzeugers steht 
die volle familienrechtliche Unterhaltsverpflichtung 
der Mutter und ihrer Verwandten gegenüber. Aus dem 
Entwurf des Familiengesetzbuchs ergibt sich, daß es 
bei der Unterhaltsverpflichtung des Erzeugers durch 
Zahlung einer Geldrente verbleiben soll. Nathan führt
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